
Auszug aus dem Protokoll 
des Regierungsrates des Kantons Zürich 

Sitzung vom 11. Juni 1997 

1201. Öffentlicher Gestaltungsplan Heidenbühl, Eisau 

Am 11. April 1996 setzte die Gemeindeversammlung Eisau den öffent­
lichen Gestaltungsplan Heidenbühl in Räterschen fest. Ein dagegen bei 
der Baurekurskommission IV eingereichter Rekurs wurde zurückgezo­
gen und mit BRKE IV Nr. 3/1997 abgeschrieben. Weitere Rekursein­
gänge waren nicht zu verzeichnen. Am 6. Mai 1997 ersuchte die Ge­
meinde Eisau um die Genehmigung der Vorlage. 

Das Areal des Gestaltungsplans liegt in den Wohnzonen W2B und 
W3. Mit der Vorlage soll die Erstellung einer Wohnüberbauung nach ei­
nem einheitlichen Konzept ermöglicht werden. 

Die Vorlage ist rechtmässig, zweckmässig und angemessen ( § 5 PBG ). 

Auf Antrag der Direktion der öffentlichen Bauten 
beschliesst der Regierungsrat: 

1. Der von der Gemeindeversammlung Eisau am 11. April 1996 fest­
gesetzte-.öffentliche,Gestaltungsplan Heidenbühl wird genehmigt. 

II. Mitteilung an den Gemeinderat Eisau, 8352 Räterschen (unter 
Beilage zweier mit dem Genehmigungsvermerk versehener Exemplare 
des Gestaltungsplans), die Kanzlei der Baurekurskommissionen sowie 
an die Direktion der öffentlichen Bauten. 

Vor dem Regierungsrat 
Der Staatsschreiber: 

Husi 
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